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DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE 

SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fragen zum weiteren Vorgehen 

haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Wertpapiermakler, 

Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Kundenberater oder 

sonstigen fachkundigen Berater. Dieses Schreiben ist in anderen 

Sprachen als Deutsch verfügbar. Entsprechende Exemplare sind unter 

www.ishares.com erhältlich oder können telefonisch unter 

08453577000 (Vereinigtes Königreich; die internationalen 

Telefonnummern finden Sie auf der Website) angefordert werden. 

2. Dezember 2022 
 
An:  Anteilinhaber des iShares Agribusiness UCITS ETF (der „Fonds“) 

ISIN: IE00B6R52143 
 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
der Verwaltungsrat der iShares V PLC (die „Gesellschaft“) möchten Sie 
über bestimmte Änderungen informieren, die der Index-Administrator, 
S&P Dow Jones Indices („S&P DJI“), am S&P Commodity Producers 
Agribusiness Index, dem Referenzindex des Fonds (der „Index“), 
vornehmen wird. Diese Änderungen werden voraussichtlich vor der 
Marktöffnung am Montag, den 19. Dezember 2022 (das „Datum des 
Inkrafttretens“) in Kraft treten.  
 
Nach einem Beratungsprozess ändert S&P DJI die Indexmethodik, um 
Folgendes zu berücksichtigen: 
 

- Aufnahmekriterien: S&P DJI ändert die Kriterien für die Aufnahme in 
den Index, die sich auf Marktkapitalisierung, Liquiditätsschwellen 
und Sitz/Handelsplatz (Aufnahme von Schwellenmärkten) 
beziehen. 

- Indexaufbau: S&P DJI ändert das Verfahren für den Indexaufbau, 
indem zusätzliche Prüfkriterien zu Geschäftsaktivitäten und 
Controversy-Screenings angewendet werden, eine Anzahl von 100 
Bestandteilen angestrebt wird und der Exposure Score (berechnet 
auf der Grundlage des Engagements der einzelnen Bestandteile in 
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bestimmten Geschäftsaktivitäten) und das Zuteilungsverfahren 
angepasst werden, und 

- Gewichtung der Indexbestandteile: Bei jeder Neugewichtung 
werden die Indexbestandteile – vorbehaltlich der aktualisierten 
Beschränkungen der maximalen Gewichtung – auf der Grundlage 
ihrer Marktkapitalisierung, ihrer Liquidität und ihres Exposure 
Score neu gewichtet. 

 
Die vorstehenden Änderungen werden voraussichtlich keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Art und Weise haben, in der der Fonds verwaltet wird. 
Vor und nach der erwarteten Umsetzung der Änderungen am Index durch 
den Index-Administrator am Datum des Inkrafttretens geht die 
Gesellschaft davon aus, dass der Fonds den Anlegern unter 
Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite 
weiterhin eine Gesamtrendite bieten wird, die die Gesamtrendite seines 
Index widerspiegelt. Das Ziel dieser Änderungen besteht darin, die 
Liquiditätsbeschränkungen zu lockern, die Indexnachbildung zu 
verbessern, die Transparenz zu erhöhen und das Indexziel an der 
zunehmenden Anlegernachfrage nach Indizes mit ESG-Merkmalen 
auszurichten.  
 
Wenn solche Verbesserungen möglich sind, um die ESG-Merkmale des 
Portfolios eines Fonds zu optimieren, während der Fonds gleichzeitig ein 
ähnliches oder verbessertes Risiko-/Renditeprofil beibehält, sind solche 
Erweiterungen unserer Ansicht nach im besten Interesse der Anleger. 
 
Infolge dieser Änderungen wird der Fonds am oder etwa am Datum des 
Inkrafttretens nun als Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) eingestuft.  
 
Alle Änderungen werden am Datum des Inkrafttretens umgesetzt, mit 
Ausnahme der Änderungen des Aufnahmekriteriums Sitz/Handelsplatz, 
die in einem zweistufigen Ansatz mit der Neuzusammensetzung im Juni 
2023 und der Neugewichtung im September 2023 wirksam werden. 
 
Weitere Informationen zu den Änderungen finden Sie unter dem 
folgenden Link:  
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https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/indexnews/announcem
ents/20220916-
1455884/1455884_spcommodityproducersagribusinessconsultationres
ults9-16-2022.pdf 
 
Der Prospekt der Gesellschaft und die wesentlichen Anlegerinformationen 
(KIID) für den Fonds werden voraussichtlich und vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die Zentralbank von Irland bei nächster Gelegenheit 
aktualisiert, um die aktuelle Indexbeschreibung an die vorgeschlagenen 
Änderungen anzupassen. Aktualisierte Fassungen des Prospekts und der 
wesentlichen Anlegerinformationen werden auf www.ishares.com 
veröffentlicht. Es wird nicht erwartet, dass es dadurch zu einer Änderung 
des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators oder des 
voraussichtlichen Tracking Errors des Fonds kommt.  
 
Die BlackRock Asset Management Ireland Limited zahlt in ihrer 
Eigenschaft als Manager der Gesellschaft die Kosten für die 
Benachrichtigung der Anteilinhaber und alle zusätzlichen Betriebskosten 
(mit Ausnahme der Kosten für die Neuausrichtung) sowie die 
Rechtskosten im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Änderungen, 
die ansonsten vom Fonds zu tragen wären. Die Transaktionskosten für die 
Neuausrichtung fallen im Rahmen der halbjährlichen Neugewichtung an, 
betragen insgesamt schätzungsweise 2 Basispunkte, und werden vom 
Fonds getragen. Die Gesamtkostenquote des Fonds wird sich durch die 
vorgeschlagene Änderung am Index nicht ändern.  
 
Für Sie besteht aufgrund dieser Mitteilung kein Handlungsbedarf. Wenn 
Sie Fragen zu den in diesem Schreiben dargelegten Änderungen haben, 
wenden Sie sich bitte an info@iShares.com. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
____________________ 
Mitglied des Verwaltungsrats 
für und im Auftrag der iShares V plc 
 

http://www.ishares.com/
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Anhang 
 

Die vorgeschlagenen Änderungen am bestehenden Referenzindex sowie am 
Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds, vorbehaltlich von der 
Zentralbank von Irland genehmigter Änderungen, sind nachstehend 

unterstrichen und fett gedruckt hervorgehoben: 
 

Bisherige Beschreibung von Anlageziel 
und Referenzindex 

Vorgeschlagene Beschreibung von 
Anlageziel und Referenzindex 

(Änderungen sind fett gedruckt und 
unterstrichen dargestellt) 

Anlageziel 
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für 
die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend 
der Rendite des S&P Commodity Producers Agribusiness 
Index. 
 
Anlagepolitik 
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die 
Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, 
das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den 
Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Commodity 
Producers Agribusiness Index, den Referenzindex dieses 
Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im 
Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen 
Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und 
desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei 
einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern 
dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß 
Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist. 
 
Die Basiswährung des iShares Agribusiness UCITS ETF ist der 
US-Dollar (USD). 
 
Referenzindex 
Der S&P Commodity Producers Agribusiness Index ist ein nach 
der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der 
einige der größten börsennotierten in der Landwirtschaft tätigen 
Unternehmen weltweit umfasst. Um für eine Aufnahme in den 

Anlageziel 
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite 
für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite 
entsprechend der Rendite des S&P Commodity Producers 
Agribusiness Index. 
 
Anlagepolitik 
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die 
Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu 
investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus 
den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Commodity 
Producers Agribusiness Index, den Referenzindex dieses 
Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der 
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im 
Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen 
Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen 
Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 
20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und 
desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei 
einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, 
sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) 
gerechtfertigt ist. 
 
Es ist beabsichtigt, dass die Direktanlagen des Fonds 
zum Zeitpunkt des Kaufs den Anforderungen in Bezug 
auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(Environmental, Social, Governance – „ESG“) des 
Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann 
Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-Anforderungen des 
Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter 
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S&P Commodity Producers Agribusiness Index in Betracht zu 
kommen, müssen Unternehmen bestimmte 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Beispielsweise müssen sie 
eine Börsennotierung in einem Industrieland aufrechterhalten 
und Mindestanforderungen bezüglich Marktkapitalisierung und 
Liquidität gerecht werden. Das Anlageuniversum, aus dem die 
Bestandteile des S&P Commodity Producers Agribusiness 
Index ausgewählt werden, ist Teil des Anlageuniversums des 
S&P Global Broad Market Index, und zu den Bestandteilen des 
S&P Commodity Producers Agribusiness Index zählen nur 
Unternehmen, die den Global Industry Classification Standard 
(GICS) Kategorien „Landwirtschaftliche Produkte“, 
„Landwirtschaft & Agrarmaschinen“, „Düngemittel & 
landwirtschaftliche Chemikalien“ sowie „Abgepackte 
Lebensmittel und Fleischerzeugnisse“ zuzuordnen sind. Die 
maximale Gewichtung der einzelnen Bestandteile des 
Referenzindex  
wird bei jeder Neugewichtung auf 10 % begrenzt. In der Zeit 
zwischen den Neugewichtungen des Referenzindex kann die 
Gewichtung der einzelnen Bestandteile daher mehr als 10 % 
des Referenzindex betragen. Der Referenzindex wird 
vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere 
Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen 
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter 
http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu 
verfügbar. 
Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher 
Wertpapiere im S&P Commodity Producers Agribusiness 
Indexdirekt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten 
Märkten von Russland notiert sind oder gehandelt werden. Zum 
28. September 2017 entfielen 0,36 % des S&P Commodity 
Producers Agribusiness Index auf solche Wertpapiere. 
Anlagenin russische börsennotierte oder gehandelte 
Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere beschränkt, die an 
der Moscow Exchange MICEX-RTS notiert oder gehandelt 
werden. 

halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten 
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich 
und praktikabel ist, die Position aufzulösen. 
 
Die Basiswährung des iShares Agribusiness UCITS ETF ist 
der US-Dollar (USD). 
 
Referenzindex 
Der S&P Commodity Producers Agribusiness Index soll 
ein Engagement in börsennotierten Unternehmen des 
Agrarsektors bieten und umfasst sowohl Unternehmen 
aus Industrieländern als auch aus Schwellenländern. 
  
Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu 
kommen, müssen Aktien (i) eine Marktkapitalisierung von 
insgesamt mindestens 300 Millionen USD aufweisen; (ii) 
eine Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 
100 Millionen USD aufweisen; (iii) über sechs Monate ein 
mittleres tägliches Handelsvolumen (Median Daily 
Traded Volume, MDTV) von mindestens 3 Millionen USD 
aufweisen (bzw. mindestens 2 Millionen USD bei Aktien, 
die bereits Bestandteil des Referenzindex sind); und (iv) 
an einer Börse eines Industrielandes gehandelt werden 
(der Indexanbieter hat bekanntgegeben, dass Aktien, die 
an einer Börse eines Schwellen- oder Industrielandes 
gehandelt werden, mit der Neuzusammensetzung im Juni 
2023 und der Neugewichtung im September 2023 in 
einem zweistufigen, gestaffelten Ansatz für die Aufnahme 
in Frage kommen).  
 
Unternehmen, welche die Aufnahmekriterien erfüllen, 
werden auf Grundlage ihrer Branchenklassifizierung als 
Unternehmen aus dem Agrarsektor für die Aufnahme in 
den Referenzindex in Betracht gezogen. Die 
Unternehmen werden dann auf Grundlage ihres vom 
Indexanbieter ermittelten Agribusiness Exposure Score 
(Kennzahl für den Umfang des Engagements im 
Agrarsektor) für die Aufnahme in den Referenzindex 
ausgewählt. Der Exposure Score für jedes Unternehmen, 
das aufgenommen werden soll, wird unter 
Berücksichtigung der Beschreibung des Geschäfts des 
Unternehmens und seines mit dem Agrarsektor 
verbundenen Umsatzes berechnet. 
 
Unternehmen, die gemäß der Indexmethodik als 
Unternehmen mit einem Agribusiness Exposure Score 
von „1“, „0,75“ oder „0,5“ eingestuft werden, können in 
den Referenzindex aufgenommen werden. Der 
Referenzindex strebt 100 Bestandteile an, obwohl mehr 
als 100 Aktien aufgenommen werden können, wenn alle 
diese Aktien einen maximalen Agribusiness Exposure 
Score von „1“ aufweisen. Wenn es weniger als 100 Aktien 
mit einem maximalen Agribusiness Exposure Score gibt, 
können Aktien mit einem Agribusiness Exposure Score 
von „0,75“ und dann „0,5“ aufgenommen werden, bis die 
angestrebte Zahl von 100 Indexbestandteilen erreicht ist. 
Dabei haben in jeder Kategorie Aktien mit einer höheren 
Streubesitz-Marktkapitalisierung Vorrang. Es ist möglich, 
dass die sich daraus ergebende Anzahl an Bestandteilen 
des Referenzindex unter 100 liegt, wenn alle in Frage 
kommenden Unternehmen mit einem Exposure Score 
von „1“, „0,75“ oder „0,5“ bereits ausgewählt wurden. 
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Darüber hinaus versucht der Referenzindex auch, 
Unternehmen auf der Grundlage von ESG-
Ausschlusskriterien auszuschließen. Der Referenzindex 
ist bestrebt, Emittenten aufgrund ihrer Beteiligung an den 
folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten (oder damit 
verbundenen Aktivitäten) auszuschließen: umstrittene 
Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsgüter, Tabak, 
Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferöl und -gas, Öl- und 
Gasexploration in der Arktis. Was eine „Beteiligung“ an 
einer beschränkten Aktivität jeweils bedeutet, wird vom 
Indexanbieter definiert. Sie kann auf dem Anteil des 
Umsatzes, einer Eigentumsschwelle oder einer sonstigen 
Verbindung mit einer beschränkten Aktivität basieren. 
Der Referenzindex schließt Emittenten auch nach ESG-
Grundsätzen aus, mit denen gemessen wird, inwieweit 
der jeweilige Emittent in große ESG-Kontroversen 
involviert ist, oder nach dem Potenzial von ESG-Risiken 
und deren Steuerung oder anhand einer Kombination aus 
den ESG-Risiko- und Controversy-Ratings des 
Emittenten. Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien 
des Global Compact der Vereinten Nationen (weithin 
akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, 
die grundlegende Verantwortlichkeiten in Bereichen wie 
Korruptionsprävention, Menschenrechte, Arbeitsnormen 
und Umwelt erfüllen) eingestuft werden, werden ebenfalls 
aus dem Referenzindex ausgeschlossen. 

 
Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung einzelner 
Bestandteile unter Berücksichtigung der Agribusiness 
Exposure Scores und Liquiditätsscores der Bestandteile 
entsprechend seiner Methodik. Darüber hinaus darf die 
Gesamtgewichtung aller Bestandteile innerhalb des 
Referenzindex, die eine Gewichtung von mehr als 4,5 % 
haben, 40 % nicht überschreiten. Der Referenzindex wird 
halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Darüber hinaus werden die Bestandteile vierteljährlich 
neu gewichtet. 
 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich 
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter 
https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-
data/europe/ verfügbar.  
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